
Narrenordnung
für Burgwichtel
und Kräuterweib / Kräutersepp

a) Aufgaben und Pflichten des Hästrägers
    
 - Pflege des Brauchtums

 - Repräsentation des Vereins
 - Teilnahme an Umzügen und Veranstaltungen
 - aktive Teilnahme und Mithilfe an der Schwandorfer Fasnet
 -  Unterstützung des Vereins, Mithilfe bei seinen Veranstaltungen
 -  Besuch von Narrenversammlungen
 -  Einhaltung der Narren- und Häsordnung

b)  Verhalten bei Veranstaltungen und Umzügen
   
 -  jeder Narr hat sich gebührend zu betragen
 - keine Belästigungen
 - bei Burgwichteln müssen die Masken während des Umzugs geschlossen sein
 -  bei Umzügen und Veranstaltungen sind die Weisungen des Vorstandes zu befolgen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeder Narr ist verpflichtet, die Masken- und Kostümordnung
sowie die Narrenordnung einzuhalten.

Sonderregelungen sind nur mit Zustimmung von Präsident und Vorstand möglich. 

Der Hästräger kann durch die Mitglieder des Elferrates von Veranstaltungen und Umzügen ausgeschlossen 
werden,

 -  falls das Häs nicht der Masken- und Kostümordnung entspricht

 -  sowie bei Fehlverhalten oder Verstößen gegen die Narrenordnung (z. B. Abnahme der 
     Maske bei Burgwichteln).

Bei groben Verstößen gegen die Narrenordnung behält sich der Narrenverein das Recht des
Vereinsausschlusses vor.
Hierzu bedarf es eines Mehrheitsbeschlusses durch den Elferrat.

Schwandorf, Januar 1996
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